
Luxemburger Volk. – Jhg. 19 (1922), Nr. 25 (18. Juni), p. 3 
 
 

Borromäusvereine. 

 
Entgegen der Meinung um „Volk“ vom 4. Juni dieses Jahres, wird uns 

von einem Vereinsleiter die freundliche Mitteilung gemacht, daß die 200 % 
Auslandsaufschlag nicht bei etwaigen Nachzahlungen zu zahlen sind. Auf 
eine diesbezügliche direkte Anfrage in Bonn wurde nämlich jenem 
Vereinsleiter folgende Antwort gegeben: 

„Wir haben uns damit einverstanden erklärt, daß die Nachzahlungen für 
einzelne Vereinsgaben für Ausländer nicht höher berechnet werden, es sei 
denn, dass inzwischen eine weitere Verteuerung des Buches eingetreten 
ist. Jedenfalls werden wir aber nicht den 200 %igen Aufschlag erheben.“ 

Alle Luxemburger Borromäusvereine können sich auf diese Antwort 
stützen und werden bei etwaigen im Gabenverzeichnis geforderten 
Nachzahlungen nicht die 200 % Aufschlag zu zahlen haben.  

 


